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Reichs - und Landes - Gesetze und Verordnungen.

Zircnlare des k. k. Ministeriums des Aeußern v. 3 . Februar 1870 , Z 1026,
Statth . Zahl 5028 er. 1870,

über die Aushebung der Steltungskommissionen im Auslande.

Die k. k. Mission wird im Verfolge der hierämtl . Zirkularweisung vom 24 . Juli v . I ., Z.

10701/ /̂ , darauf aufmerksam gemacht , daß nach den Bestimmungen der dieser Weisung angeschlos¬
senen Instrukzion zur Ausführung der Wehrgesetze die Activirung von Stellungs -Kommissionen
im Auslande nicht mehr zulässig ist , und sohin den Beschlüssen solcher Kommissionen eine Rechts¬
kraft nicht zuerkannt werden könnte . Bleibend im Auslande ansässige Stellungspflichtige können

nach Z . 77 der gedachten Instrukzion nur dann von dem persönlichen Erscheinen vor der Stellungs-
Kommission enthoben werden , wenn sie vorschriftsmäßig Nachweisen , daß sie mit Körpergebrechen
behaftet sind , in Anbetracht welcher auf Zurückstellung oder Löschung aus der Stellungsliste zu

erkennen ist (Beilage L . der Instrukzion ) , oder wenn von ihnen gesetzlich ausreichende Reklama-
zionsgründe rechtzeitig geltend gemacht werden.

Schließlich kommt noch zu bemerken , daß in solchen Fällen die k. u . k. Vertretungsbehörde
nicht nur die das Körpergebrechen des Stellungspflichtigen nachweisenden ärztlichen Zeugnisse zu

legalisiren , sondern auch die Richtigkeit der darin bezeugten Thatsache ausdrücklich zu bestätigen
haben wird.

Verordnung der k. k. n. ö. Statthaltern v. 20 . Februar 1871 , Z . 5016,
Mag . Z . 25840,

die Erhöhung der Verpsiegsgebühren in den drei Wiener Krankenanstalten betreffend.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom 18 . Februar l . I >, Z.
2266 , die Verpsiegsgebühren 3 . Klasse in den drei Wiener k. k. Krankenanstalten für das Jahr

1871 und zwar für Auswärtige von 74 kr. auf 79 kr. ö. W . und für zahlungsfähige Wiener von

47 kr. auf 56 kr . ö. W . mit dem Bemerken erhöht , daß die Verpflegskosten -Vergütung für alle seit
I . (ersten ) Jänner 1871 in diesen Krankenanstalten in Verpflegung gestandenen Kranken , insoferne

die Verpflegskosten -Einhebung bisher noch nicht stattgefunden hat , nach dieser Gebühr berechnet zn
beanspruchen ist.
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Gesetz vom 25 . Juli 1871,

betreffend die Abänderung der Tarifpost 66 des Gesetzes vom 13 . December 1862
(R . G . Bt . Nr . 89 ) .

Mit Zustimmung der beiden Häuser ves Reichsrathes finde Ich anzuorduen , wie folgt:
H. 1 . In Abänderung der Tarifpost 66 des Gesetzes vom 13 . Dezember 1862 (N . G.

Bl . Nr . 89 ), wird die Stämpelgebühr für die Beglaubigung von Partei -Unterschriften auf Ta¬
bularurkunden , erfolgt sie gerichtlich , auf 36 kr., erfolgt sie aber notariell , auf 10 kr. festgesetzt.

§ . 2 . Diese Stämpelgebühr ist auch daun nur einfach zu entrichten , wenn gleichzeitig mehrere
Partei -Unterschriften auf derselben Urkunde beglaubigt werden.

§ . 3 . Der Finanzminister ist mit dem Vollzüge dieses Gesetzes beauftragt.
Ischl , am 25 . Juli 1871.

Iran ) Josef m. x.
Hohenwart m.. x . Hotzgethan nr . p.

(Neichsgesetzblatt v . 1 . Jänner 1872 , Nr . 1 .)

Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 9 . Oktober 1871 , Z . 27072,

mit der Mitlhcilung der Verordnung des k. k . Ministeriums für Landesvcrtheidigung v.
26 . September l . I ., Z . 11454/3395 , das? die Zeit , welche ein Recrut , Urlauber oder Neserve-
mann wegen Erkrankung in einem Militärspitale znbriugt , nicht in die Ausbildungs-

beziehungsweisc Nebungsdauer einzubestehen sei.

Nachdem die zur primitiven Ausbildung eines Rekruten der Linien -Infanterie und der Iäger-
truppe festgestellte Zeit von acht Wochen , ebenso die zu den periodischen Waffenübungen der Urlau¬
ber und Reservemänner im Allgemeinen eingeräumte Zeit , nur dann für den speziellen gesetzlichen

Zweck zu genügen vermag , wenn sie dazu vollständig ausgenützt werden kann ; so fand das k. k.
Reichskriegsministerium — über vorgekommene Anfragen — mit dem an die k. k. General - und
Militär -Kommanden gerichteten Reskripte vom 23 . September l . I ., Z . 6819 Abtheilung 2 , zu
erinnern , daß jene Zeit , welche ein Rekrut während der achtwöchentlichen militärischen Ausbildung,
ein Urlauber oder Reservemann während der jeweilig festgesetzten Dauer der periodischen Waffen¬

übung — wegen inzwischen eingetretener Erkrankung — in einem Militärspitale zubringt , in die

besagte Ausbildungs - beziehungsweise Uebungsdauer nicht einzurechneu sei, der Betreffende sohin
das Versäumte nachzutragen habe und während der Behandlung im Spitale über den vorgeschrie-
benen Friedensstand geführt werden dürfe.

Erlaß der k. k. n . ö. Statthalters vom 9 . October 1871 , Z . 27073,

daß Schüler der Akademie der bildenden Künste in Prag zu dem Ansprüche auf die Be¬
günstigung des einjährigen Frciwilligen -Dirnstes berechtigt sind.

Das k. k. Ministerium für Landesvcrtheidigung hat laut Erlasses vom 25 . September l . I .,

Z . 11810/3507 II , einvernehmlich mit dem k. und k. Reichskricgsmiuisterium und dem k. k. Mini¬
sterium für Cultus und Unterricht , den H. 126 Punkt 1 —6 der Instrukzion zur Ausführung der

Wehrgesetze dahin erläutert , daß die Schüler der von der Gesellschaft der patriotischen Kunst¬
freunde in Prag daselbst unterhaltenen Akademie der bildenden Künste gleich den Schülern der
k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien nach einem zurückgelegten Triennium zu dem Ansprüche

auf die Begünstigung des einjährigen Freiwilligendienstes berechtigt sind.
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Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei , vom 23 . Oktober 1871 , Z . 28126,

über die gebührenfreie Behandlung schriftlicher Meldungen der Beurlaubten oder Referve-
männer.

Zufolge h . Erlasses des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom 5 . d. M .,

Z . 12199/3619 II , wird im Nachhange zum h. ä . Erlasse vom 9 . Sept . l . I ., Z . 24480 , womit
der 1 . Theil über das militärische Dienstverhältniß der im Linien - und Reservestande befindlichen
Personen des Mannschaftsstandes des k. k. Heeres und der Kriegsmarine außer der Zeit der aktiven

Dienstleistung und die Evidenzhaltung derselben übersendet wurde , im Anbuge der Erlaß des k. k.

Finanzministeriums vom 2 . Oktober l . I ., Z . 28027 , über die gebührenfreie Behandlung der
schriftlichen Meldungen der Beurlaubten oder Reservemänner zum Behufs der Evidenzhaltung mit
dem Bemerken mitgetheilt , daß derselbe im Verordnungsblatte des Finanzministeriums verlautbart
wurde , und daß andern nach der vorne erwähnten Instrukzion zu überreichenden Eingaben , z. B

Gesuchen um Ehebewilligung oder um Enthebung von den periodischen Waffenübungen , diese Be¬

freiung nicht zukommt.

Beilage zum Statthalterei -Erlasse v. 22 . Oktober 1871.
Verordnung des k . k . Finanzministeriums v . 2 . Moder 1871 , Z . 28126.

Zur Beseitigung von Anständen wird bekannt gegeben , daß den Eingaben , welche Beurlaubte
oder Reservemänner instrukziousmäßig über die Ankunft in ihre Heimat , Aufenthalts -Veränderun¬

gen oder Reisen und dergleichen lediglich zum Zwecke der Evidenzhaltung einbringen , nach ? .
44 11t. § des Gesetzes vom 9 . Februar 1850 die Gebührenfreiheit zukommt.

Verordnung des Herrn k. k. Statthalters von Niederösterreich vom
13 . November 187t , Z . 21382,

womit die Entscheidungen des Wiener Magistrates in Bezug auf die Zahtungspsticht der
Kraukenverpstegskostcn des Kraukenunterstützungs - Vereines zu den h. Schutzengeln

aufgehoben werden.

In Erledigung des Berichtes vom 26 . Mai l . I . , Z . 61846 , wird über den Rekurs
des Krankenunterstützuugs -Vereines zu den heiligen Schutzengeln gegen die Zahlung der Ver-

pflegskosten des k. k. allgemeinen Krankenhauses , des Spitales in Sechshaus für mehrere
Parteien Folgendes erinnert:

Alle diese Parteien waren Mitglieder des Krankenunterstützungs -Vereines zu den heiligen

Schutzengeln und wurde dieser Verein aus diesem Titel zur Zahlung verpflichtet.
Der Verein lehnt aber die Zahlung aus dem Grunde ab , weil die fraglichen Parteien

die in den Statuten vorgeschriebene Anmeldung der Erkrankung unterlassen haben , somit keinen

rechtlichen Anspruch auf irgend einen Bezug aus dem Vereine haben.
Laut der zur Klarstellung des rechtlichen Verhältnisses von der k. k. österr . Finanzpro¬

kuratur unterm 16 . Oktober l . I ., Z . 2846 , erstatteten Aeußerung kann der allgemeine Kranken-

unterstützungs - und Leichen -Verein zu den heiligen Schutzengeln dann zur Entrichtung eines

Unterstützungsbetrages an eine öffentliche Heilanstalt , in welcher das Vereinsmitglied auf öffent¬
liche Kosten verpflegt wurde , verhalten werden , wenn die Erkrankung des Mitgliedes nach
Vorschrift des ß . 34 der Statuten dem Vereine rechtzeitig gemeldet worden ist , und sind somit

die von diesem Vereine gemachten Einwendungen auch vollkommen begründet.
Der § . 34 der Statuten verordnet nämlich ganz allgemein , daß ein Mitglied , wenn es

erkrankt , hiervon die ordnungsmäßige Anzeige in der Vereinskanzlei oder beim Vereinsarzte

zu machen habe . Weiteres enthält der § . 34 in seiner neuesten , mit hierortigem Erlaß vom
2 . September 1866 , Z . 29527 , genehmigten Formulirung den Beisatz , daß das Mitglied für
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eine überstandene , jedoch nicht rechtzeitig angemeldete Krankheit keinen Anspruch auf eine Unter¬
stützung habe.

Diese ausnahmslos hingestellten Bestimmungen lassen schon für sich allein keinen Zweifel
daran aufkommen , daß die rechtzeitige Meldung von der Erkrankung eines Mitgliedes die un¬
erläßliche Bedingung sei, unter welcher vom Vereine eine Unterstützung geleistet wird.

Die Richtigkeit dieser Ansicht wird durch den Z. 8 der Statuten bestätigt , kraft welchem

die Unterstützung vom Tage der Meldung geleistet wird.
Allein im § . 34 ist Grund und Ziel angegeben , und liegt in den Worten : „ damit wegen

Untersuchung des Kranken und der zu erfolgenden Unterstützung das Nöthige eingeleitet werden
könne . "

Durch die Meldung wird also der doppelte Zweck angestrebt , daß der Verein in die

Lage komme , den Kranken zu untersuchen , und daß er wegen der zu erfolgenden Unterstützung
das Nöthige Vorkehren könne.

Nicht minder klar bestimmt der Z . 37 der Statuten , daß der Verein , wenn ein Mitglied
auf öffentliche Kosten in eine Heilanstalt ausgenommen wird , bereit sei , derselben im Sinne

des Z. 34 den für dieses Mitglied entfallenden Unterstützungsbetrag nach Abschlag seiner Ver¬
pflegung auszubezahlen.

Der ausdrückliche Beisatz im Sinne des Z . 34 kann folglich nicht anders ausgelegt
werden , als daß auch die Meldung ebenso , wie in allen andern Fällen , dann eine uner¬
läßliche Bedingung sei, wenn ein Vereinsmitglied in einer öffentlichen Krankenanstalt verpflegt

wird , weil ja der Z. 34 nur von der vorschriftsmäßigen Meldung und den in Folge derselben
zu treffenden Verfügungen handelt.

Denn wenn auch bei den in eine öffentliche Krankenanstalt aufgenommenen Vereinsmit¬
gliedern die Simulation ausgeschlossen sein dürfte , so kann doch nach Umständen dem Vereine

daran liegen , das erkrankte Mitglied von dem Vereinsarzte zu dem Ende untersuchen zu lassen,

damit festgestellt werde , ob nicht eine solche Krankheit vorliege , für welche der Verein statuten¬
mäßig keine Unterstützung leistet.

Das weitere Motiv der Meldung , die rechtzeitige Vorsorge für die zu gewährende Un¬

terstützung , besteht vom Standpunkte einer geregelten finanziellen Gebarung der Vereinsleitung
im gleichen Maße wie bei den in Privatpflege befindlichen Erkrankten auch bei jenen Erkrankten

aufrecht , welche in eine öffentliche Heilanstalt ausgenommen werden.

Aus diesen Gründen ist selbstverständlich , daß auch in den Fällen , wo eine öffentliche
Heilanstalt im Grunde des H. 37 der Statuten vom Vereine die dem Mitglieds gebührende

Unterstützung nach Maßgabe und auf Abschlag der erwachsenen Verpflegskosten anspricht , die
Erkrankung des Mitgliedes im Sinne des ß . 34 der Statuten dem Vereine rechtzeitig gemel¬
det worden sein muß.

Wann die Meldung geschehen müsse , um rechtzeitig zu sein , darüber sprechen sich zwar
die Statuten nicht aus , es scheint jedoch aus dem Z . 8 der Statuten hervorzugehen , daß die

Meldung während der Dauer der Krankheit jederzeit rechtsgiltig geschehen könne.

Da nun im vorliegenden Falle die Erkrankungen der erwähnten Parteien dem Vereine
nicht gemeldet wurden , so kann aus den eben entwickelten Gründen der Verein zur Zahlung der

betreffenden Verpflegskosten nicht verpflichtet werden.

Ich finde mich daher bestimmt , dem Rekurse des Krankenunterstützuugs - und Leichen-

Vereines zu den heiligen Schutzengeln gegen die Zahlung der Verpflegskosten des k. k. allge¬
meinen Krankenhauses und des Spitales in Sechshaus für diese Parteien unter Aufhebung

der Entscheidungen des Wiener Magistrates vom 27 . und 28 . Februar 1871 , ZZ . 127052,

154735 , 176190 , 117608 , womit dieser Verein zur Zahlung dieser Verpflegskosten als

verpflichtet erklärt wurde , Folge zu geben und denselben hiermit von der Zahlungspflicht zu
entbinden.
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Hievon hat der Wiener Magistrat den mehrerwähnten Krankenunterstützuugs - Verein zu
verständigen.

Ich weise zugleich die Oberverwaltung der hiesigen k. k. Krankenanstalten an , die Ver¬

waltungen dieser Krankenanstalten zu beauftragen , sogleich bei der Aufnahme eines erkrankten

Vereinsmitgliedes zu erheben , ob die Erkrankung desselben dem Vereine schon gemeldet , und
das Factum sowie der Tag der geschehenen Meldung gehörig konstatirt sei , und im Vernei¬

nungsfalle die Meldung im Namen des Erkrankten , wo möglich am Tage der Aufnahme selbst

zu veranstalten und den Tag der geschehenen Meldung sich von der Vereinsdirekzion bestätigen
zu lassen.

Der Wiener Magistrat erhält serners den weiteren Auftrag , die für die genannten Restan¬

ten aushaftenden Verpflegskosten entweder von den Verpflegten selbst , oder deren Zahlungspflich¬
tigen Anverwandten einzuheben und unmittelbar an die betreffenden Spitalsverwaltungen ab-

zuführeu , im Falle der Uneinbringlichkeit aber die Nachweisung hiefür sammt den Verhandlungs¬
akten an die Spitalsverwaltungen zu übermitteln , damit diese in die Lage kommen , die frag¬
lichen Kosten bei den einschlägigen Laudesfonden in Anspruch zu nehmen , wobei sich auf diese
Entscheidung unter Zugabe der Verhandlungsakten zu berufen sein wird.

Hierdurch findet auch die mit Bericht vom 27 . Jänner l . I ., Z . 76252 angeregte Frage
über die Zahlungspflicht der bestehenden Krankenvereine insbesondere des Krankenunterstützungs¬
und Leichen -Vereins zu den heiligen Schutzengeln , wenn die Erkrankungen der Vereinsmit¬

glieder nicht dem Verein angcmeldet wurden , ihre definitive Erledigung , und ist sich in allen
künftigen analogen Fällen hiernach zu benehmen.

Verordnung des k. k. Statthalters v. Nteder -Oesterreich v. 24 . November
1871 , Z . 27157 , Mag . Z . 153644,

womit die Zeit der Räumung der Kanüle In Wien abgrändrrt wird .*)

Ueber Antrag des Wiener Gemeiuderathes und Magistrates finde ich mich aus Anlaß der

von der Genossenschaft der Kanal - und Senkgrubenräumer gestellten Bitte um Ausdehnung der
ihnen behördlich vorgezeichneten Nänmnngszeit bestimmt , in theilweiser Abänderung der Statthal¬
terei -Verordnung vom 2l . Mai 1858 , Nr . 20737 , anzuordnen , daß die Räumung der Kanäle in

Wien in den Monaten November , Dezember , Jänner und Februar von 10 Uhr Abends bis 6 Uhr

Morgens , in den übrigen Monaten aber von 10 Uhr Abends bis 5 Uhr Früh vorgenommen
werden darf.

Kundmachung des k. k. Statthalters von Niederösterreich vom 26 . November
1771 , Z . 31447,

betreffend dir Ausscheidung der Katastralgemeinde Ehrenhöbarten ans der Brtsgemeinde
Schrems und Zuthrilung derselben zur Brtsgemeinde Rieder -Schrems.

Der niederösterreichische Laudesausschuß hat aus Grund des K. 4 der niederösterreichischen

Gemeiudeordnung vom 3t . März 1864 zur beabsichtigte « Trennung der Katastralgemeinde Ehren¬
höbarten von der Ortsgemeinde Schrems und Zutheilung derselben zur Ortsgemeinde Nieder-
Schrems die Bewilligung ertheilt.

Dieß wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

(Landesgesetzblatt v. 9 . Dezbr . 1871 , Nr . 33 .)

*) Vergl . Verordnungsblatt des Magistrats v. I . 1858 , S . 72.
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Verordnung der Münster der Justiz , des Innern und der Finanzen vom
6 . Dezember 1871,

betreffend das Gebührrnnusmast für die Angestellten der k. k. Sicherheitsnmche in Wien,
aus Anlnst ihrer Vorlndnng als Zeugen vor die k. k. Civil - und Militär - Strafgerichte
oder )u GesäUsverhandtungen , dann ihrer Verwendung zu Eskortirungen gerichtlicher

Gefangener.

Den Angestellten der k. k. Sicherheitswache in Wien sind , wenn sie vor einem k. k. Zivil¬
oder Militär -Strafgerichte oder Lei einer Gefällsverhandlung als Zeugen zu erscheinen haben,

oder wenn sie ausnahmsweise von den Gerichten zur Eskortirung verhafteter Personen verwendet

werden , folgende Gebühren zu verabfolgen:
n) Wenn der Ort des Gerichtes , zu dem der Angestellte der k. k. Sicherheitswache sich zu bege¬

ben hat , über 2 Wegstunden ( über eine österreichische Meile ) von seinem Standorte ent¬

fernt ist , als Reisekosten -Vergütung die tarifmäßige Eisenbahn - oder Dampfschiffsgebühr,
Leim Abgänge einer Eisenbahn - oder Dampfschisfsverbindung aber der Betrag von

26 Kreuzern österr . Währung für jede Wegstunde der Hin - und Rückreise;

b) wenn dem Angestellten der Sicherheitswache die Rückkehr in seinen Standort , sei es mit
Rücksicht auf die Entfernung des Ortes , wohin er sich zu begeben hatte , oder in Folge der

längeren Dauer der Verhandlung , an einem und demselben Tage nicht mehr möglich wird,
als Vergütung der Zehrungskosten die im § . 12 des Organisations -Statuts für die k. k.
Sicherheitswache in Wien (kundgemacht von der k. k. nieder -österr . Statthalterei am 29 . De¬

zember 1869 , L. G . Bl . für Niederösterreich Nr . 6 vom Jahre 1870 ) festgesetzten Zeh¬
rungsgelder , und zwar dem Inspektor im Betrage von 2 fl . österr . Währung und dem
Sicherheitswachmanne im Betrage von 1 fl . 50 kr. österr . Währ.
Diese Gebühren sind auf Rechnung jenes Verwaltungszweiges zu erfolgen , in dessen

Bereich die Vernehmung , rücksichtlich Verwendung des Angestellten der k. l . Sicherheitswache

stattgefunden hat.
(Reichsgesetzblatt v . 19 . Dezbr . 1871 , Nr . 141 .)

Gesetz v . 12 . Dezember 1871,
wodurch der § . 12 der Landtagswahlordnung für das Crcherzogthmn Besterreich unter der

Enns abgrändert wird.

Mit Zustimmung des Landtages Meines ErzherzogthumS Oesterreich unter der Enns

finde Ich zu verordnen , wie folgt:

Artikel 1.

Der 12 der Landtagswahlordnung für das Erzherzogthum Oesterreich unter der Enns

wird in nachstehender Weise abgeändert:

§ . 12 . Die Abgeordneten der im Z . 2 aufgeführten Städte und Märkte sind durch direkte
Wahl aller jener nach dem besonderen Gemeindestatute oder dem Gemeindegesetze vom 31 . März

1864 zur Wahl der Gemeindevertretung dieser Städte und Märkte berechtigten Gemeindeglieder

zu wählen , welche
n) in Gemeinden mit drei Wahlkörpern zum ersten und zweiten Wahlkörper gehören und im

dritten Wahlkörper ohne Rücksicht auf Steuerschuldigkeit nach ihrer persönlichen Eigenschaft
das aktive Wahlrecht besitzen , oder mindestens zehn Gulden an direkten Steuern , in Wien

jedoch ohne Einrechnung der StaatSsteuerzuschläge , zu entrichten haben;
d ) in Gemeinden mit weniger als drei Wahlkörpern die ersten zwei Drittheile aller nach

der Höhe ihrer Iahresschuldigkeit an direkten Steuern gereihten Gemeindewähler auS-
machen , und von den nächstfolgenden diejenigen , welche mindestens zehn Gulden an
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direkten Steuern zu entrichten haben . Diesen sind jene Gemeindeangehörigen auzureiheu,

welche nach der Gemeindewahlordnung ohne Rücksicht auf die Steuerzahlung wahlbe¬

rechtigt sind.
Artikel  II.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit.

Salzburg,  am 12 . Dezember 1871.

Aranz Josef m. x.
Lasser m. x.

(Landesgesetzbl . v . 28 . Dezbr . 1871 , Nr . 40 .)

Kundmachung des n . ö . Landesausschnffes v. 14 . Dezbr . 1871 , Z . 19348,
über die im Jahre 1872 eiuzuhebenden Landesumlagen.

In Gemäßheil des vom niederösterreichischen Landtage in seiner Sitzung vom 13 . Oktober

1871 gefaßten Beschlusses , welchen Seine k. k. Apostolische Majestät mit der Allerhöchsten Ent¬

schließung vom 2 . Dezember 1871 allergnädigst zu genehmigen geruht haben , wird im Jahre
1872 zur Bedeckung der Landes - und Grundentlastungs - Erfordernisse des Erzherzogthums
Oesterreich unter der Enns:
für den Landesfond eine Umlage von . siebzehn Neukreuzern

und für den Grundentlastungsfond eine Umlage von . sechs

zusammen eine Umlage von dreiundzwanzig Neukreuzern

von jedem Gulden sämmtlicher direkten Steuern , jedoch ohne Einbeziehung des außerordentlichen

Zuschlages , in der bisherigen Weise und unter Aufrechthaltung der bestehenden gesetzlichen Be¬

freiungen eingehoben werden.
(Landesgesetzblatt v . 31 . Dezbr . 1871 , Nr . 49 .)

Gesetz vom 15 . Dezember 1871,

betreffend die Reberlragung der Fällung der Schuberkenntniffe an die Schubstastonsgemeinden
und Nebernahme der im ^ 16 des Reichsgesches vom 27 . Juli 1871 , N . G . Bl . Nr . 88

angeführten Kosten auf den Landessond.

Wirksam für das Erzherzogthum Oesterreich unter der Enns.

Mit Zustimmung des Landtages Meines Erzherzogthumes Oesterreich unter der EnnS

ordne Ich an , wie folgt:

§ . 1 . Die Fällung der Schuberkenntniffe wird den Schubstazionsgemeinden als Schub¬
behörden im übertragenen Wirkungskreise zugewiesen.

Gegen Ausländer haben nur die im § . 5 des Neichsgesetzes vom 27 . Juli 1871 aufgeführ¬
ten Behörden die Schuberkenntniffe zu fällen.

Z. 2 . Die vom Zeitpunkte der Anhaltung einer Person zum Zwecke der Abschiebungs-
Veranlassung bis zur Vollstreckung des auf Abschiebung mittelst Schubes lautenden Erkennt¬

nisses den Schubstazionen erwachsenden Verpslegskosten sind vom Landesfonde zu tragen.

H. 3 . Der den Schubstazionen des stachen Landes bisher vergütete Regiekostenbeitrag wird

auch fernerhin vom Landesfonde getragen.

Z . 4 . Die vom Landesfonde gezahlten Regiekosten sind ebenso wie die übrigen Abschie¬

bungskosten für ärztliche Untersuchung , Verpflegung und Bekleidung der Schüblinge , Transport
und Schubbegleitung wie bisher (Neichsgesetz vom 12 . Mai 1868 und Landesgesetz vom 20 . Sep¬

tember 1868 ) von vermöglichen Schüblingen ganz , von den Heimatgemeinden der vermögenslosen

Schüblinge zum fünften Theile dem Landesfonde zurückzuersetzen.
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§ . 5 . Die Wirksamkeit dieses Gesetzes beginnt mit 1 . Jänner 1872.

ß . 6 . Der Minister des Innern ist mit der Durchführung desselben beauftragt.
Wien,  am 15 . Dezember 1871.

Aranz Josef m. x.
Lasser m . p.

(Landesgesetzbl . v . 28 . Dezbr . 1871 , Nr . 43 .)

Gesetz vom 18 . Dezember 1871,
durch welches einzelne Bestimmungen der das Volksschulwescn betreffenden niederösterreichischen

Landesgesche vom 5 . April 1870 , Z . 34 und 35 L . G . Bl ., abgeändert werden.
lieber Antrag des Landtages Meines Erzherzogtums Oesterreich unter der Enns finde Ich

zu verordnen , wie folgt:

Z . 1 . Das Schulgeld an den öffentlichen Volks - und Bürgerschulen ist aufgehoben und darf
ebensowenig als die im ersten Satze des Z . 50 L. G . vom 5 . April 1870 , Z . 34 L. G . Bl .,
angeführten Leistungen abgefordert oder eingehoben werden.

§ . 2 . An die Stelle des Schulgeldes tritt eine Schulbezirksumlage . Die Höhe derselben
richtet sich nach der Zahl der schulpflichtigen Kinder und der Klaffe der Schule , in welche sie
eingeschult sind , in der Art,  daß für jedes schulpflichtige Kind in einer Schule I . Klasse
7 fl. 50 kr. österr. Währung , in einer Schule II . Klasse 5 fl. österr. Währung und in
einer Schule III . Klasse 2 fl . 50 kr . österr . Währung berechnet werden . In welcher Weise die

Zahl der schulpflichtigen Kinder behufs Bemessung dieser Umlage festzustellen ist, bestimmt die
Landesschulbehörde.

§ . 3 . Ueber Verwendung der bestehenden Schulgeldstiftungen entscheidet von Fall zu Fall
unter Berücksichtigung des Z . 43 des Landesgesetzes vom 5 . April 1870 , Z . 34 L. G . Bl ., nach

Anhörung der betheilten Ortsschulbehörden der Bezirksschulrat.
Z . 4 . Die an die Stelle des Schulgeldes tretende Umlage bildet einen Theil der Schulein¬

künfte des Schulbezirkes (§ . 51 L. G . vom 5 . April 1870 , Z . 34 L. G . Bl .)
tz. 5 . Alle im § . 51 des Landesgesetzes vom 5 . April 1870 , Z . 34 L. G . Bl . und in den

2 und 11 des gegenwärtigen Gesetzes erwähnten Umlagen auf den Schulbezirk werden unter
dem gemeinschaftlichen Titel : „ Umlage für Volksschulen " auf die directen Steuern mit Ausschluß
des außerordentlichen Zuschlages umgelegt.

Z . 6 . Mit Genehmigung des Landesausschusses und unter Einhaltung der Bestimmungen
der Gemeindeordnung für das Erzherzogthum Oesterreich unter der Enns und der besonderen

Statuten einzelner Städte kann jede Gemeinde die ihre Angehörigen treffende Umlage für
Volksschulen oder auch die an die Stelle des Schulgeldes tretende Umlage auf die Ge¬

meindekasse übernehmen . Gemeinden , in welchen das Schulgeld bereits gegenwärtig aufgehoben ist,
können dazu dieselben Einnahmen verwenden , aus welchen bisher der Ersatz des Schulgeldes be¬
stritten wurde.

§ . 7 . An Bürgerschulen beträgt ver Iahresgehalt eines jeden für den Unterricht an solchen
Schulen gesetzlich befähigten Lehrers 600 fl . österr . Währ.

§ . 8 . So lange die gesammten in die Pension anrechenbaren Iahresbezüge eines Lehrers

an einer Schule III . Klasse weniger als 500 st. österr . Währ ., an einer Schule II . Klasse weniger

als 600 st. österr . Währung betragen , hat dieser Lehrer Anspruch auf eine Ergänzung seiner

gesammten Iahresbezüge auf diesen Betrag . Diese Ergänzung der gesammten Iahresbezüge
ist für die Pension anrechenbar.

8 - 9 . Unterlehrer , welche noch kein Lehrbefähigungszeugniß besitzen , erhalten eine Remune¬
ration , welche

in Schulen I . Klasse 400 fl . österr . Währung.
» » H- 0̂0 „ „ „

jährlich beträgt.
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Nach Erlangung des Lehrbefähiguugszeugnisses beziehen die Unterlehrer

in Schulen I . Klasse 500 fl . österr . Währung.

„ II . „ 400 fl.

„ „ III . „ 300 „ „ „
jährlichen Gehalt.

§ . 10 . Die Bezüge des weiblichen Lehrpersonals werden in derselben Höhe und nach
denselben Grundsätzen bemessen , wie jene des männlichen.

§ . 11 . Jeder Bezirksschulrath , und in Schulbezirken , welche in einer einzigen Gemeinde
bestehen , die Gemeindevertretung , kann mit Zustimmung des Landesschulrathes und des Lan¬

desausschusses Mitgliedern des Lehrstaudes besondere Personalzulagen gewähren . Die hie¬

rdurch verursachten Auslagen trägt zu drei Viertheilen der Bezirk , zu einem Viertheile der
Landesfond.

§ . 12 . In jedem Schulbezirke ist in der Regel eine Bürgerschule zu errichten . Die Aus¬

nahme bestimmt die Landesschulbehörde.

Der Landesschulbehörde steht es auch zu , zu erkennen , ob selbstständige Bürgerschulen für
das eine oder das andere Geschlecht , und ob mehr als eine Bürgerschule in einem Bezirk zu
errichten seien.

Z . 13 . Das Präsentations - ( Ernennungs -) Recht des gegenwärtigen verstärkten Bezirks-
schulrathes , Z . 6 des Gesetzes vom 5 . April 1870 , Z . 35 L. G . Bl ., geht an den Bezirks¬

schulrath über.
tz. 14 . DaS gegenwärtige Gesetz tritt mit dem l . Jänner 1872 in Wirksamkeit.
Z . 15 . Mit der Durchführung dieses Gesetzes sind der Minister des Unterrichtes , des

Innern und der Finanzen beauftragt.
Arariz Josef in. p.

Lasserm. p. Stremayr m. p. Holrgethan m. p.
(Landesgesetzblatt vom 30 . Dezember 1871 , Nr . 44 .)

Gesetz vom 18 . December 1871,
betreffend die Giebigkeiten für öffentliche Volksschulen.

(Wirksam für das Erzherzogthnm Oesterreich unter der Enns .)

Mit Zustimmung des Landtages Meines Erzherzogthums Oesterreich unter der Enns ver¬
ordne Ich , wie folgt:

ß . 1 . Alle vor Wirksamkeit der Landesgesetze vom 5 . April 1870 , Z . 34 und 35 , bestan¬
denen Verpflichtungen zu Zahlungen und sonstigen Leistungen an öffentlichen Volksschulen oder
Lehrer an denselben sind aufgehoben , sofern selbe nicht nachweisbar auf Stiftungen , Verträge , letzt¬
willige Anordnungen , oder Schulpatronatsverhältnisse sich gründen.

§ . 2 . Wenn in Hinkunft derlei Zahlungen oder sonstige Leistungen aus freiem Willen der

bisherigen Verpflichteten oder wessen immer erfolgen , so hat der betreffende Bezirksschulrath aus

Verlangen des Abstatters demselben schriftlich zu bestätigen , daß diese Zahlung oder sonstige Lei¬
stung freiwillig geschehen sei.

Z . 3 . Ein besonderes Gesetz wird bestimmen , welche der zufolge § . 1 dieses Gesetzes nicht

entfallenden derartigen Zahlungen oder sonstigen Leistungen sich zur Ablösung eignen und in
welcher Weise diese Ablösung durchzuführen sei.

§ . 4 . Das aus der Ablösung von Verpflichtungen für Volksschulen oder Lehrer an denselben
herrührende Vermögen geht auf den bereits bestehenden oder zu bildenden Lokalschulfond jener Ge¬

meinde über , welcher die abgelöste Verpflichtung zu statten kam.

Dasselbe hat von den künftig vorkommenden Ablösungen nach Z . 1 nicht aufgehobenen Ver¬

pflichtungen und von den bis zur Ablösung derselben fällig werdenden Bezügen (§ Z. 24 — 26 des
Landesgesetzes vom 5 . April 1870 , Nr . 35 ) zu gelten.

§ . 5 . Die Erträgnisse des im Z. 4 dieses Gesetzes erwähnten Vermögens sind zu den im

H. 34 des Landesgesetzes vom 5 . April 1870 , Nr . 34 , angeführten Zwecken und nach deren voll-
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ständiger Erfüllung auch zu anderen der betreffenden Schule zu Gute kommenden Zwecken zu ver¬
wenden.

§ . 6 . Mit Genehmigung des Bezirksscbulrathes kann auch die Substanz des im ver¬
siebenden § . 4 dieses Gesetzes bezeichnten Vermögens devinculirt und zu Zwecken der be¬

treffenden Schule verwendet werden , sofern dieß ohne Verletzung stiftungsmäßiger Widmungen

geschehen kann.
§ . 7 . Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirk¬

samkeit.
§ . 8 . Mit der Durchführung dieses Gesetzes ist der Unterrichtsminister betraut.

Iranz Josef ru. x.
Itrcmayr m . i>.

(Landesgesetzblatt v . 3 (1 Dezember 1871 , Nr . 45 .)

Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogtbume Oesterreich unter der
Enns vom 20 . Dezember 1871 , Z . 44281.

Das hohe k. k. Ministerium für Landesverteidigung hat im Einvernehmen mit dem k. und

k. Reichs -Kriegsministerium und dem k. k. Finanzministerium in Gemäßheit des tz. 31 der Militär-
Einquartierungsvorschrift vom 15 . Mai 1851 ( N . G . Bl Nr . 124 ) die Vergütung , welche das
Militärärar in dem Zeiträume vom 1 . Jänner bis Ende Dezember 1872 für die der Mannschaft

vom Feldwebel und den gleichgestellten Chargen abwärts auf dem Durchzuge von dem Quartier¬

träger reglementmäßig gebührende Mittagskost zu leisten hat . für Niederösterreich mit zwanzig und
drei Kreuzern ( 23 kr .) ' österr . Währung für die Porzion festg --stellt ; was hiermit in Folge Erlasses
des hohen k. k. Ministeriums für Landesverteidigung vom 7 . Dezember 1871 , Z . 14639/4315

II , zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

(Landesgesetzblatt v . 30 . Dezember 1871 , Nr . 46 .)

Verordnung der k. k. 'niederösterreichischen Statthalterei über den , zur Bede¬
ckung der Kosten für die niederösterreichische Handels - und Gewerbekammer
im Sonnenjahre 1872 einzuhebenden Zuschlag zur Erwerbsteuer und zur Ein¬

kommensteuer von Bergwerken , Mag . Z . 5520.
Mit dem Erlaffe drs hohen k. k. Handels -Ministeriums vom 12 . Dezember l . Ä .,

Z . 22488 , ist der Voranschlag des Erfordernisses der niederösterreichischen Handels - und Ge¬
werbekammer für das Sonnenfahr 1872 in dem Betrage von 33 .950 ff. Qest . Währ , ge¬

nehmigt worden.
Die genehmigte Summe vertheilt sich:

a) Auf Besoldungen , Quartiergelder , Löhnungen und Taggelder . 16 .870 fl . 50 kr.
b ) auf Remunerazionen und Reiseauslagen.

e) auf Kanzleierforderniffe , Bücher , Landkarten und Zeitungen , Druck - und
Buchbinderarbeiten , Beheizung , Beleuchtung und Postporto . 6 .500

Z) für Zwecke des gewerblichen Unterrichtes . 5 .500
e) auf einen Beitrag zur Förderung der Aufgaben des Museums für Kunst

und Industrie . 1 .000

I ) zur Bildung eines Pensionsfondes . 1 .617
^ ) auf unvorhergesehene Auslagen als Reserve . ^ - - 1 -562

Zusammen . 33 .950 ff. — kr.

Hievon die Bedeckung an ausständigen Beiträgen , Registrirungs-

gebühren und muthmaßlichem Cafferest mit. - - - _7 .000 „ — „

900 „ —

50

abgezogen , bleiben unbedeckt . 26 .950 fl. kr.
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Zur Deckung dieses Betrages wird eine Umlage von zwei und einem halben Neu¬

kreuzer  auf jeden Gulden Oest . Währ , der Erwerbsteuer und der Einkommensteuer von Berg¬

werken festgesetzt , wovon die Wahlberechtigten der niederösterreichischen Handels - und Gewerbe¬

kammer behufs der vorschriftsmäßigen Entrichtung dieser Umlage in Kenntniß gesetzt Werden-

Wien,  den 26 . Dezember 1871.

Der k. k. Statthalter von Niederösterreich

Philipp Freiherr Weber von Ebenhos.

Gesetz vom 29 . Dezember 1871,

betreffend die Forterhebung der Steuern und Abgaben , dann die Bestreitung des Staatsauf-
wandcs in der Zeit vom 1 . Jänner bis Ende März 1872.

Mit Zustimmung der beiden Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen , wie folgt:

tz. 1 . Das Ministerium wird ermächtigt , die bestehenden direkten und indirekten Steuern

und Abgaben sammt Zuschlägen , nach Maßgabe der gegenwärtig giltigen Besteuerungsgesetze,
und zwar die Zuschläge zu den direkten Steuern , in der durch das Finanzgesetz vom 14 . Juli
1871 , N . G . Bl . Nr . 63 , bestimmten Höhe in der Zeit vom 1 . Jänner bis Ende März 1872

fortzuerheben.
§ . 2 . Die in der Zeit vom 1 . Jänner bis Ende März 1872 sich ergebenden Verwaltungs¬

auslagen sind nach Erforderniß für Rechnung der durch das Finanzgesetz für das Jahr 1872 bei

den bezüglichen Kapiteln und Titeln festzustellenden Kredite zu bestreiten.
Z . 3 . Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes wird der Finanzminister beauftragt.

Wien,  am 29 . Dezember 1871.

Kranz Josef m . p.

Auersperg m . x . Laster m . x . Hohgethan w . x . Banhans m . p.

Stremayr m . x . Glaser w . p . Anger m . p . Chtumecky m . x.

(Reichsgesetzblatt v . 30 . Dezember 1871 , Nr . 146 .)

II.
Gemeinderaths-BeMüsfe.

Vom 2 . Jänner  1872,

betreffen - die Regutirung des Personatstandes im Stadtbauamte.

1 . Die Praktikantenstellen sind aufzulassen und die bestehenden sechs Bau -Elevenstellen
werden als erste Diensteskategorie mit dem Jahresgehalte von Siebenhundert Gulden

österr . Währung und dem Quartiergelde von Einhundert fünfzig Gulden österr . Währung

sistemisirt.
2 . Die Aufnahmsbedingungen in den städtischen B audienst  werden dadurch erleichtert , daß

a ) Absolvirte Techniker , welche sich noch nicht im praktischen Bauleben durch 3 Jahre ver¬
wendet haben , sich gleich bei ihrem Eintritte in das Bauamt einer schriftlichen theo¬

retischen Prüfung aus den 3 Baufächern zu unterziehen haben , und nach mit gutem
Erfolge abgelegter Prüfung in Eid genommen werden;

b ) absolvirte Techniker , welche den Nachweis einer entsprechenden Verwendung im prakti¬
schen Bauleben von mindestens 3 Jahren beibringen , von jener Prüfung enthoben

werden und sich einem Probejahre zu unterziehen haben , nach dessen Ablauf bei einer

vorzüglichen Verwendung die definitive Anstellung erfolgt und das Probejahr zur Dienst¬

zeit gerechnet wird.
Für die Zeit des Probejahres sind dem aufgenommenen Techniker die Bezüge eines

Baueleven anzuweisen.
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3 . Es werden drei  Jngenieurstellen kreirt , und zwar Eine  für den Hochbau und Eine  für
die Theile des IV . und V. Bezirkes vor der Favoritenlinie ; die 3 . Ingenieurstelle wird nicht
speziell für das sogenannte Evidenz -Bureau kreirt , sondern es ist wegen der Art der Ver¬
wendung dieses 3 . Ingenieurs die Direkzion des Stadtbauamtes zu beauftragen , hierüber
mit besonderer Rücksichtnahme ans eine eventuell zu schaffende 2 . Sekzion im 2 . Bezirke
Bericht zu erstatten und Anträge zu stellen.

Auster diesen Jngenieurstellen werden noch zwei  Ingenieur -Adjunktenstellen und acht
Jngenieur -Assistentenstellen kreirt.

4. Die Gehalte werden in folgender Weise erhöht und es erhalten:
1 Baudirektor.
1 Vicebaudirektor . . . .

1 Ober -Ingenieur 1. Klasse
2 Ober -Ingemeure 2 . Klasse
5 Ingenieure 1 Klasse . .
4 2^ .
^ 3

6 Ingenieur -Adjunkten 1. Klasse
6 », „ 2. „
6 ,, „ 3 . „
8 Ingenieur -Assistenten 1 . „
8 „ „ 2. „
8 ,, „ 3 « „

3600 fl. österr . Währ.
3000 „ „
2500 „
2200 „ „
2000
1800 „
1600 „ „
1400 „ „
1200 „ ' „
1100  „
1000  „

900 „ „
800 .

Das Quartiergeld dieser Beamten wird mit 20 S " des Gehaltes bemessen; ferner wird
noch den 6 Baueleven ein Gehalt von jährlich 700 fl. und 150 fl. jährlich Quartiergeld be¬
williget.

5 . Die Verleihung des Ingenieur -Titels aä llonorss wird abgelehnt.
6 . Für Beamte , welche bei einer permanenten Aufsicht exponirt sind, werden Zehrungsbeiträge

bewilliget , und sind dieselben durch den Magistrat in folgender Höhe anzuweisen.
a) Bei Führung der großen wichtigen Neubauten im Hoch-, Brücken - und Wasserbausache,

bei Kanalbauten mit Minirungen , dann bei Bauten außer den Linien Wiens per
Tag 1 fl. 50 kr. österr . W.

d) Bei kleineren Bauten , als Kanalherstellungen ohne Minirungen , Straßenregulirungen,
Pflasterungen , Adaptirungen rc. per Tag 1 fl. österr . Währ.

7 . Die beantragte Bewilligung von Uniformirungsbeiträgen für die Ingenieure , Ingenieur-
Adjunkten , Ingenieur -Assistenten und Baueleven mit jährlichen 25 fl. österr . Währ , wird
abgelehnt.

8 . Die Frage wegen Belastung der Personalzulage per 500 fl . des Herrn Ober -Ingenieurs
Haußmann  wird bis zu dem Zeitpunkte vertagt , wo über das Ergebniß des auszuschrei¬
benden Concurses Bericht erstattet werden wird.

9 . In Bezug auf die neu kreirten resp . erledigten 3 Jngenieurstellen , 2 Adjunkten - und 6 Bau¬
elevenstellen ist der Konkurs auszuschreiben , an welchem sich die Stadtbauamtsbeamten be¬
theiligen können.

10 . Die Direkzion des Stadtbauamtes ist zu beauftragen , in Betreff der sachlichen Reorganisa-
zion des Stadtbauamtes seine über vorläufiges Einvernehmen der Ober -Ingenieure zu er¬
stattenden Anträge binnen längstens 3 Monaten vorzulegen.

Vom 2 . Jänner  1872.

1 . Die bisher bestandene Stelle eines Hauswundarztes im Versorgungshause zu Ubbs
wird aufgelassen.
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2 . Ei? werden dort zwei Hausärzte angestellt , welche in soserne coordinirt sein sollen , als

beide den gleichen Charakter erhalten , wooon jedoch einer derselben zum ersten , und einer znin
zweiten Hausärzte bestimmt wird.

3 . vi -. Wirtinger  wird in seinen bisherigen Bezügen belassen , für den zweiten Hausarzt
ein Gehalt mit 900 fl . sammt Natnralguartier ohne Deputat festgesetzt.

4 . Für die erledigte Stelle ist ein Concurs auszuschreiben ; die Bewerber muffen Doctoren

der Medizin und Chirurgie sein . Zöglinge des Operations -Institutes werden besonders
berücksichtigt.

5 . Für beide Hausärzte wird analog , wie in dem hiesigen Versorgungshause , eine Instruc¬
tion erlassen.

Vom 9 . Jänner  1872.

Der mit Note des Bezirksschulrates vom 27 . Dezember 1871 , Z . 2374 , mitgetheilte Erlaß

des k. k. n . ö. Landesschulrathes vom 22 . November 1871 , Z . 4528 , in Betreff der Auszahlung
der Quinquennalzulagen für die Volks - und Bürgerschullehrer  wird zur Kenntnis;
genommen uno ist dem Bezirksschulrats mitzutheilen , daß der Gemeinderath von dem Rechte,
gegen jenen Erlaß den Recurs beim Ministerium einzubringen , keinen Gebrauch machen wolle.

Vom 9 . Jänner  1872.

Die Flüssigmachung  der höheren Lehrergehalte  wird im Sinne des Landesgesetzes
vom 18 . Dezember 1871 , Z . 44 , in der Weise angeordnet , daß vom I . Jänner 1872 an , den mit

keinem Lehrbesähigungszeugnisse versehenen Unterlehrern die Nemunerazion jährlich 400 (bisher
360 sl.) und den weiblichen Lehrinvividuen der volle , für männliche systemisirte Gehalt anzu¬
weisen sei.

Vom 9 . Jänner  1872.

1 . Die Zahl der Kanzlei - Praktikanten  bleibt mit 120 festgestellt.

2 . Für dieselben werden 60 Adjuten mit 360 fl. und 60 Adjuten mit 240 fl. jährlichen
Bezuges sistemisirt.

3 . Die Zuweisung des Adjutums erfolgt vom Tage der Beeidigung ; die Vorrückung in das
höhere Adjutum nach Maßgabe des Z . 101 der Dienstpragmatik.

4 . Die bisher bestandenen Sustentazionsbeiträge mit 180 fl. werden eingezogen.

5 . Auf den Antrag , daß den zu Kanzlei -Praktikanten ernannten Diurnisten das bisher be¬
zogene Diurnum belassen werde , wird nicht eingegangen . Es wird Sache des Magistrates sein , in
einzelnen besonders rückstchtswürdigen Fällen entsprechende Anträge zu stellen.

6 . Der Magistrat erhält den Auftrag , allen Ernstes darauf bedacht zu sein , die Schreib¬

geschäfte aus das unumgänglich nothwuwige Maß zu beschränken , damit mit der gegenwärtig siste-
misirten Zahl von Kanzlei -Beamten , Praktikanten und Diurnisten das Auskommen gefunden werde.

Nom 9 . Jänner  1872.

Nach dem Anträge des Magistrates wird beschlossen , daß das B rod (mit Ausnahme des
^ npnsgebäckes ) vom 1 . Mai 18/2 an nur nach dem Gewichte  zu verkaufen sei.

Vom 11 . Jänner  1872.

Dem Ansuchen der Gesellschaft der Musikfreunde  entsprechend , wird vom Ge-

meinderathe prinzipiell genehmigt , daß die einmal präsentirten und zur Ausnahme geeignet befun¬

denen Kommunalstiftlin ge,  so lange sie sich durch gleichbleibenden Eifer und Fleiß ihrer

Freiplätze würdig erweisen , bis zur erlangten vollständigen Ausildung im fortlaufenden Genüsse
des Freiplatzes zu belassen sind.
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Vom 11.  Jänner 1872.

In Betreff der  GraLerhaltungsstiftung der Magdalena  Reiß beschließt der Ge¬

meinderath , diese Stiftung , insoferne sie die Graberhaltung betrifft , abzulehnen ; er behält sich
aber die Uebernahme für die im Kodizill genannten Substituzionsfälle , in denen die Stiftung eine

Armenstiftung zu werden hat , ausdrücklich bevor.

Im Falle also der Todtengräber den Stiftungsverbindlichkeiten nicht Nachkommen sollte , be¬
ansprucht die Gemeinde Wien die Ansfolgung der Stiftung , damit sohin die in diesem Falle dem

Todtengräber zu entziehenden Interessen des Stiftungs -Kapitales an 12 arme Männer oder
Weiber vertheilt werden können.

Vom 11 . Jänner  1872.

lieber die Frage des Eigentumsrechtes der Kommune aus die Risalitflächen ans den
Stadterweiterungsgründen  werden nachstehende Beschlüsse gefaßt:

I . Der Eigenthumsanspruch auf die Risalitflächen von Seite der Kommune ist aufrecht zu

erhalten und zwar in jenen Straßen , welche vor Beginn der Bauten der Kommune übergeben
wurden ; in den nicht früher übergebenen Straßen hat es in der bisher stattgesundenen Gepflogen¬

heit zu verbleiben.

H . Wenn von Seite deS hohen Ministeriums auf den der Kommune übergebenen Straßen

Staatsgebäude aufgeführt werden , so hat für bewilligte Risalite dasselbe keine Grundeinlösungs¬
quote an die Kommune zu leisten.

III . Der Magistrat ist zu beauftragen, darauf zu dringen, daß die neu anzulegenden Straßen
auf Stadterweiterungsgründen rechtzeitig vor Beginn der Bauten , daher vor Ertheilung des Bau¬
konsenses , in das Eigenthum der Kommune übergeben werden.

Vom 11 . Jänner  1872 , Z . 4800.

Ueber einen gestellten Antrag , die Ausstellung von Maaren auf den Trottoirs  betref¬

fend , wird beschlossen , dem Magistrate die strenge Handhabung der bestehenden Verordnungen,
sowie insbesondere die Revision der Vorsteck - und Vorhäugschilder und zwar mit dem Bemerken

aufzutragen , daß er auf die gesetzliche Höhe vom Erdboden gleichfalls Rücksicht nehme und
daS Aufhängen von Waaren von den AuShängschildern , sowie die Verwendung beweglicher und
solcher Schilder , welche wegen ihrer Form den Paffanten leicht einen Schaden bringen könnten,

bei Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen gleichfalls abstelle.

Vom 11 . Jänner  1872 , Z . 5092.

Ueber Ansuchen des Ortsschulrathes  des I . Bezirkes wird beschlossen , sämmtlichen

Ortsschulräthen (anstatt den Schulleitern , wie beantragt wnrde ) für jede Schule zur Be¬
streitung der kleineren , von den Oberlehrern zu veranlassenden Anschaffungen und Reparaturen
einen Verlag von jährlich 25 fl. gegen ordnungsmäßige Verrechnung zu übermitteln.
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III.

Magistrals - Verordnungen und Versiigungen.

Kurrende des V âgistratsdirektors vom 6 . November 1871 , Z . M . V . Z . 122,

für das gesammte Raths - und Konzepts - Perfonate , dann für die Beamten des Steueramtes^
des Kouskripzionsamtes und der Registratur.

Nachdem schon wiederholt Fälle vorgekommen sind , daß aus verschiedenen Bureaup die um
Auskünfte ansucheuden Parteien in die Registratur gesendet wurden , mit der Weisung , den auf ihr

Anliegen Bezug habenden Borakt daselbst einzusehen , oder denselben zu requiriren und in das be¬

treffende Bureau zu bringen , — so sehe ich mich veranlaßt , zur allgemeinen Darnachach-
tung  in Erinnerung zu bringen , daß die Beamten der magistratischen Registratur instrukzions-
gemäß einer Partei  die daselbst aufbewahrten Geschästsstücke ausuahmlos weder einsehen
lassen , noch ausfolgen dürfen , sondern daß eine Eptradirung von Borakten nur den zur Aushe¬

bung berechtigten  Beamten gegenüber , gegen Einlegung eines ordnungsmäßig ausge¬
füllten Nezepisses,  stattfinden kann.

Schreibe » des Magislratsdirekwrs an sammiliche Bezirksvorsteher v . 28 . No¬
vember 1871 , M , D , Z . 1Ä0,

wegen Reberreichung der Eingaben der Bezirksausschüsse an den Magistrat.

Die Eingaben der Bezirksausschüsse für den Magistrat werden in der Regel an das Magi¬
strats -Präsidium gerichtet , und müssen sohin nach erfolgter Prototollirung im Präsidium dem Ma¬

gistrate zur Amtshandlung zugewiesen werden.

. Behufs der , auch in dieser Richtung einzuführenden Geschäfts -Vereinfachung beehre ich mich
Euer Wohlgeboren freundlichst zu ersuchen , in Hinkunft alle für den Magistrat bestimmten Einga¬

ben des Bezirkes nicht mehr an das Präsidium , sondern unmittelbar an den Magistrat richten
zu wollen.

Kurrende des Magistratsdirektors v. 4 . Dezember 1871 , Dt . D . Z . 133 , für
das gesammte Naths - und Konzeptsperjonale des Wiener Magistrates,

wegen Abkürzung in der Behandlung der Geschäfte der Departements.

Ich kann den Herren Magistratsräthen das Zeugnis ; nicht versagen , daß sie mich in meinem
Bestreben die Geschäftsführung des Magistrates zu vereinfachen , thatkräftigst unterstützt haben , in

Folge dessen in dieser Hinsicht auch schon viel Ersprießliches geleistet worden ist.
Allein in einer wesentlichen Richtung ist meinem bei verschiedenen Anlässen , insbesondere

aber in den Konferenz -Sitzungen vorgebrachten Wunsche noch nicht allseitig entsprochen worden,

und diese betrifft die noch nicht beseitigte Weitwendigkeit in den Arbeiten einzelner Konzeptsbeamten.

Ich mache nämlich täglich die unliebsame Wahrnehmung , daß in Referaten des Magistrates,
insbesondere aber in Borträgen an den Gemeinderath , die erstatteten Berichte des Stadtbauamtes,

der Buchhaltung , des Stadlphyßkates u . s. w ., ja sogar die mit den Parteien aufgenommenen
Protokolle fast wörtlich abgeschrieben erscheinen , was der angestrebten Geschäftsvereinfachung ge¬
radezu widerspricht.

Ich sehe mich daher veranlaßt , das gesammte Konzepts -Personale aufzufordern , sich in seinen

Arbeiten der größten Kürze zu befleißen , sich nur auf die nothwendige Darstellung der zur richtigen
Beurtheilung erforderlichen Sachlage zu beschränken , sich aus schon vorliegende Aeußerungen der

Aemter , sowie auf zu Protokoll gegebene Aussagen der Parteien zu berufen  und sohin die sich

ergebenden Anträge zu formuliren und zu begründen.
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Schreiben und Dekret des Magistratsdirektors v . 6 . Dezember 1871 , M . D.
Z . 135 , an Magistratsrath E . Dischend orfer,  den Leiter des Einrei-

chungsprotokolls und die Direkzion des Konskripzionsamtes

über mehrere Geschästsvereinsachungen in der Geschäftsführung des Konfkripftonsamtes.

Ueber erfolgte Vereinbarung mit dem Konskripzionsamte und dem Herrn Militärreferenten
des Magistrates wird zum Behufe der Geschäftsvereinfachung bewilliget , daß vom I . Jänner

1872 angefangen die nachbezeichneten Geschäftsstücke nach geschehener Protokollirung im magistra¬

tischen Einreichungs -Protokolle nicht mehr dem Herrn Militärreferenten , sondern dem Konskripzions-
amle zugetheill werden:

1 . Ersuchschreiben wegen Abstellung und

2 . wegen Nachhauseweisung fremder Militär -Stellungspflichtiger;

3 . wegen Verständigung derselben über bewilligte oder abgewiesene Abstellungen im Sinne
des § . 18 der Instrukzion zur Ausführung des Wehrgesetzes;

4 . wegen Einberufung von Militär -Urlaubern und Reservemännern zur aktiven Dienstlei¬

stung , Waffenübung , Ausbildung , Steuer -Exekuzion und Kontrols -Versammlung;

5 . wegen Einberufung von Landwehrmännern zur Ausbildung , Wassenübung und Kontrols-
versammlung , sowie wegen Einberufung zur aktiven Dienstleistung im Falle eines außergewöhn¬
lichen Bedarfes;

6 . wegen Wvhnungs -Eruirung von Urlaubern , Reservisten und Landwehrmännern , sowie

uneingereihter Rekruten;

7 . wegen Ausfolgung von Abschieden , Entlassungs -Zertifikaten , Prüfung oder anderweitigen

Bescheiden an entlassene Soldaten , respektive Urlauber oder Reservisten;

8 . wegen Mittheilung von Transferirungen zu einem anderen Truppenkörper oder Char-

gen -Verättderung;

9 . um Ausfolgung von Heimathscheinen , Pässen , Legitimazionskarteu , Ausfertigung von Ar¬

beitsbüchern , sowie Einschaltung von Reisebewilligungen;

10 . um Bekanntgabe über stattgefundene oder unterlassene Meldung und Eruirung fremder

Stellungspflichtiger.

Schreiben des Magistratsdirektors an sännntliche Magiftratsräthe v. 28 . De¬
zember 1871 , M . D . Z . 131 , daß Zuschriften mit Gebühren , Taren , Stenern
u . s. w . der städt . Buchhaltung nicht mehr aä viäenäum zu übergeben seien.

Bei der Konferenz am 27 . Dezember 1870 ist der Antrag des Herrn Rathes Bukowsky,

daß in Hinkunft Zuschriften an den Magistrat , mit welchen Gebühren , Taxen , Steuern u . dgl . eiu-

gesendet werden , der städtischen Buchhaltung nicht mehr all viäsuäum zu übergeben sind , angenom¬
men worden , da die Buchhaltung auch von jenen Fällen , wenn die Taxe oder die Gebühr von der

Partei unmittelbar eingezahlt wird , keine Kenntniß erlangt , und dieses auch in bezeichnten Fällen

gar nicht nothwendig erscheint.

Dieser Beschluß wurde damals von den sämmtlichen Herren Rächen behufs der Durchfüh¬

rung desselben zur Kenntniß genommen.

Da jedoch derlei Akten nock immer mit dem „ Viäsnt Buchhaltung " versehen werden , so er¬

suche ich die sämmtlichen Herren Räche , das ihnen zugetheilte Personale von dem erwähnten Be¬
schlüsse gehörig zu informiren , und bei der Aktenrevision darauf zu achten , daß ein solches Viäon-
üum unterbleibe.
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Schreiben des Magistratsdirektors an sämmtliche Magistratsräthe , Dekrete an
die Erpeditsdirekzion und den Leiter des Einreichungsprotokolls v . 24 . De¬

zember 1871 , M . D . Z . 144,

daß alle an den Magistrat gelangenden Ersuchschreiben um die Veranlassung einer Zustellung
oder Assigirung von Kundmachungen nach erfolgter Protokollirung gleich unmittelbar der

Expeditsdirekston zuzutheileii stad.
Zum Zwecke der Geschäftsvereinfachung finde ich mich bestimmt , anzuordnen , daß vom 1 . Jän¬

ner 1872 angesangen , alle an den Magistrat gelangenden Ersuchschreiben um die Veranlassung
einer Zustellung nach erfolgter Protokollirung im Einreichungs -Protokolle nicht mehr den dießfälli-
gen Herren Referenten , sondern der Kanzlei -Direkzion zuzutheilen sind , welche die Zustellung so¬
gleich zu veranlassen , sowie in allen Fällen , in welchen die Zusendung der Empfangsbestäti¬
gung an die ansucheude Behörde begehrt wird , diese sud Kouvert zu bewerkstelligen, und sohin
den Akt mit dem Bescheide, „über die geschehene Zustellung und Einsendung der
Empfangsbestätigung aufzubehalten"  an die Registratur zu leiten hat.

Dasselbe hat mit jenen Ersuchschreiben zu geschehen, mittelst welchen die Assigirung von
Kundmachungen begehrt wird , welche dann mit der Asfigirungs -Klausel versehen , wieder nur
kud Kouvert zurückzustellen sind.

Die Kanzlei -Direkzion wird über diese Agenden ein eigenes Protokoll zu führen haben,
und in den Fällen , wo der Zustellung Hindernisse begegnen , den Akt mittelst Relazion durch
das Einreichungs -Protokoll an den Magistrat leiten.

In jenen Fällen aber , in welchen es sich um gerichtliche Zustellungen handelt , sind diese
Agenden wie bisher dem betreffenden Herrn Referenten vom Einreichungs -Protokolle zuzu-
theilen.

Chronik der Verwaltung.
(Wahlen .) Am 6 . November 1871 konstituirte sich der Ortsschulrath  im II . Ge¬

meindebezirke Leopoldstadt und ' wählte Herrn Simon Haas  zum Vorsitzenden und Herrn Josef
Staudinger  zu dessen Stellvertreter . ( Gemeinderaths -Sitzung v. 2 . Jänner 1872 .)

Für das Jahr 1872 wählte der Gemeinderath im Sinne tz. 90 der Wiener -Bauordnung
zu bauverständigen Mitgliedern der Wiener Baudeputation die Baumeister Franz Halmschlä¬
ger  und Peter Rudolf Gerl  junior.

(Ernennung .) Dem Accessisten Johann Bauer  wurde eine Offizialstelle im Kon-
skripzionsamte mit dem Gehalte von 700 fl. verliehen . (Gem . Rath -Beschl. v. 12 . Jänner 1872 .)

(Auszeichnungen .) Dem Dichter Eduard  Edl . v. Bauernfeld  wurde aus Anlaß
der bevorstehenden Feier seiner fünfzigjährigen Dichterlaufbahn das Bürgerrecht der Stadt Wien
taxfrei verliehen . (Gem .-Raths -Beschl . v. 29 . Dezember 1871 .)

(Tods  alle .) Am 3o . Dezember 1871 starb Ioh . N . Berger,  k . k. Rath und Gemeinde¬
rath , Bürger und Produktenhändler (II . Praterstraße 50 ), im 57 . Lebensjahre . Er versah im
Gemeinderathe seit dem Jahre 1864 das Amt eines Schriftführers.

(Verbauung der Gründe bei den Kaisermühlen .) Ueber das Ansuchen der Zen-
tral -Donauregulirungskommission und der Bürgerspital -Wirthschaftskommission um Bewilligung
des von ihnen projektirten Straßennetzes für die Gründe bei den Kaisermühlen  zwischen
dem künftigen linksseitigen Donauufer und dem alten Donaustrome , um Bewilligung zum Baue
von Wohnhäusern  unter erleichterten Bedingungen ( Ges . v. 20 . Dezember 1869 , Nr . 1 L.
G . B . v. 9 . 1870 ) und um Bewilligung zur Abtheilung der Baugruppe  d . auf 14 Baustellen,
wurden vom Gemeinderathe folgende Beschlüsse gefaßt.

1 . Die Breite der ersten am Inundazions -Damme gelegenen Straße kann auf 12 Klafter
zwischen Dammfuß und Bauflucht reduzirt werden , wogegen die 3 anderen Längenstraßen eine
Breite von 10 Klaftern (statt 8 ") zu erhalten haben.

2 . Es sind 2 Plätze anzulegen u . z. der eine auf dem Terrain des DonauregulirungsfondeS
durch Verwendung der Baugruppe und der andere auf dem Terrain des Bürgerspitalfondes
auf der Gruppe II . Dagegen kann der zwischen den Baugruppen L und k' beantragte kleine Platz
verbaut werden.

2
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3 . Die Straßenzüge und Plätze sind auf daS Niveau von 14 Schuh über das örtliche
Nullwasser zu bringen.

4 . Die Straßen sind im Sinne des Baugesetzes (H. 20 und 25 ) unentgeltlich und im fest¬
gesetzten Niveau an die Kommune Wien abzutreten.

5 . Von den projektirten Baugruppen dürfen vorläufig nur die vollkommen arrondirten,
welche von allen Seiten durch Gassen und Plätze begrenzt werden , verbaut werden.

6 . Bis zur Herstellung der definitiven Kommunikazion durch die Reichsstraßenbrücke haben
beide Fonds auf eigene Kosten für die ungehinderte Verbindung mit dem rechtseitigen Stromufer
Sorge zu tragen.

7 . Die Baugruppen sind gegen Hochwässer aus dem alten Strombette durch Aufführung
von Dämmen , gleichfalls auf Kosten beider Fonde , zu schützen , dagegen sollen für die dort aufzu¬
führenden Bauten die erleichterten Baubedingungen Platz greifen.

Eine Baubewilligung soll erst dann ertheilt werden , wenn die Bedingungen snb 6 und 7
bereits erfüllt sind.

8 . Das DetaillParzellirungsprojekt für die Gruppe <4 . ist hiernach umzuarbeiten und dar¬
auf Rücksicht zu nehmen , daß die 4 Eckbaustellen um je 2 Klafter breiter und die mittleren Bau¬
stellen um je 4 Klafter schmäler werben , da nach § . 3 des oben citirten Landesgesetzes Bauten
mit erleichterten Baubedingungen nicht mehr als 12 " Länge erhalten sollen.

(Altes Opernhaus .) Das hohe k. k. Ministerium des Innern theilte mit , daß , nachdem
der Gemeinderath den An kauf des alten Opernhauses  abgelehnt hat , das Obersthofme -steramt
dieses Gebäude an andere Offerenten zu verkaufen gedenkt und an dieselben auch von Seite deS
Stadterweiterungsfondes der zur Kompletirung der aus dem Opernhause gebildeten Baugruppe
erforderliche Grundstreifen von 37 ^ ", 4> 4 " überlassen werden wird.

Hierüber beschloß der Gemeinderath am 9 . Jänner 1872 über Antrag des Gemeinderathes
Nikola,  den Herrn Bürgermeister zu ersuchen , sich unverzüglich an die kompetente Behörde zu wen¬
den , ob dieselbe nicht geneigt wäre , wegen des Verkaufes des alten Opernhauses in neuerliche Un¬
terhandlungen mit der Kommune zu treten.

(Anlage eines Friedhofes in der Gemeinde Breitensee .) In der Gemeinde¬
rathssitzung vom 5 . Jänner 1872 wurde eine Zuschrift seiner Excellenz des Herrn Ministers
des Innern mitgetheilt des Inhalts , daß die projektirte Anlage eines Friedhofes  für die Ge¬
meinden Fünfhaus , Sechshaus und Rudolfsheim  in der Gemeinde Breite nsee
als unzulässig erklärt wurde.

(Aufhebung der Verzehrungssteuer .) Der Gemeinderath beschloß am 5 . Jän¬
ner 1872 bei der hohen Regierung den Antrag zu stellen , daß die Verzehrungssteuer ausgehoben
werde . Sollte dies aus irgend welcher Ursache nicht ausführbar sein , so ist anzustreben , daß die
für Wien entfallende Verzehrungssteuer pauschalirt und die Verzehrungssteuer auf die unentbehr¬
lichsten Lebensmittel , wie Brot und Rindfleisch bedeutend ermäßiget werde . Die Verzehrungssteuer-
Linienämter wären gänzlich aufzuheben . Dieser Antrag wurde in Form einer Petition an das
k. k. Gesammtministerium geleitet , in welcher die Ungerechtigkeit der bestehenden Verzehrungssteuer,
welche alle so verschiedenen  Klassen der Bevölkerung in gleichem  Maße trifft , hervorgehoben
und das Ersuchen gestellt wurde , bei Vorberathung der diesbezüglichen Gesetzesvorlage auch
die speziellen Wünsche der Gemeinde Wien zu hören.

(Brückenbauten .) In der Sitzung vom 5 . Jänner 1872 genehmigte der Gemeinde-
rath das Offert der Gesellschaft Uivss lliillo  bezüglich der Herstellung der Brücke in der
verlängerten Schlachthausgasse  gegen dem , daß die durch die Behandlung der Brücke als Aus¬
stellungsobjekt an Frachtermäßigung rc. sich ergebenden Vortheile der Kommune zu Gute kommen.
Zugleich wurde zur Kenntniß genommen , daß vorläufig von der Versetzung des alten Sophien¬
steges  zur Lilienbrunngasse und von der Erbauung einer Fahrbrücke an Stelle deS Karl¬
kettensteges  Umgang genommen wird.

(Bi er wägen .)  Ueber das von der n . ö . Handels - und Gewerbekammer bei der k. k. Statt¬
halterei eingebrachte und von dieser dem Magistrate zur gutächtlichen Aeußerung übermittelte
Gesuch um Modifizirung der für B ierwägen  mit Statthalterei -Verordnung vom25 . Oktober 1852
Z . 38188 , ins Leben gerufenen F ahr ord nun g , damit dieselben statt nach 10 , erst um 11 Uhr
Vormittags die innere Stadt zu verlassen haben , den « leichteren , einspännigen Fuhrwerke aber die
Bierzufuhr in dem Stadtbezirke zu jeder Tageszeit gestattet werde , wurde vom Gemeinderathe am
1l . Jänner 1872 , Z . 4527 , beschlossen , sich nach dem MagistratSantrage im abweislichen Sinne
zu äußern.
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(Nickelgasse .) Für die in Folge der Parzellirung der Realitäten Nr . 48 und 52 in der
Leopoldstadt neu erösfnete Gasse zwischen der großen und kleinen Schisfgasse wird nach dem Magi-
strats -Antrage die Bezeichnung „Nickelgasse"  genehmigt . ( Gemeinderathsbeschluß v . 11 . Jän¬
ner 1872 .)

(Schlickplatz .) Die Verlängerung der Schlickgasse gegen die Maria -Theresienstraße längs
der Noßauer - Kaserne wird nach dem Magistrats -Antrage „Schlickplatz"  benannt . ( Gemeinde¬
rathsbeschluß vom 11 . Jänner 1872 , Z . 4943 .)

(V ermeh rung des Lohnfuhrwerkes am Nennweg .)  Zum Behufe der Vermehrung
der öffentlichen Lo hnfnhrwerke am Rennweg  wurde vom Gemeinderathe am 11 . Jänner 1872,
Z . 5229 , die Herstellung eines Wechsel st andplatzes  für 2 Einspänner beim Hause Nr . 53 am
Rennweg mit dem beiläufigen Kostenauswande von 100 fl . und ferner nach dem Magistrats - Antrage
beschlossen , daß die OmuibuS - AkziengcseUschaft angegangen werde , den direkten Verkehr vorläufig
mit 2 Stellwägen von Simmering  überden Rennweg  ohne Verzug zu esfektuiren und
den in Aussicht gestellten neuen Generalfahrplan längstens innerhalb 4 Wochen vorzulegen , bei
welcher Gelegenheit auch die bereits mehrmals angeregte Korrespondenzkarten -Einführung zu
urgiren ist.

(Revision des Zeughauses .) lieber den am 27 . Oktober 1871 eingebrachten Antrag
des G . R . Matze nauer  wurde vom Gemeinderathe eine Kommission aus 5 Mitgliedern der VII.
Sekzion mit dem Archivar zur Revision und Ordnung  der städtischen Waffensammlung
eingesetzt. (Gemeinderathsbeschluß vom 11 . Jänner 1872 , Z . 4844 .)

(Bewirtschaftung der Forste des Fondsgutes Kaiser - Ebersdorf .) Bezüg¬
lich der Bew irth sch astun  g der Forste des Foudsgutes Ebersdorf  wurden vom Gemeinde¬
rathe am 11 . Jänner 1872 folgende Beschlüsse gefaßt:

1 . Die Aufforstung der zur Fondsherrschaft Ebsrsdorf a . d . Donau gehörigen , im Großenzers-
dorfer Forstbezirke in der Lobau und im Mannswörlher Forstbezirke gelegenen Waldlässen,
Grasplätze und Wiesen im Gesammtausmaße von 246 Joch wird nach dem Vorschläge deS
Waldmeisters Apfelböck  genehmiget.

2 . Die dießbezüglichen Arbeiten sind in der Weise auf 15 Jahre zu ertheilen , daß in der
Lobau in jedem Jahre beiläufig 22 Joch , in der Mannswörlher Au beiläufig 5 Joch in
Angriff genommen werden , wobei jene Theile , welche gegenwärtig den geringsten Ertrag
liefern , zuerst zu berücksichtigen sind.

3 . Die beiden Förster haben längstens im Monate Jänner jeden Jahres einen Kultur¬
plan mit Angabe der Kosten durch den Magistrat dem Gemeinderathe vorzulegen.

4 . Die auszuführenden Kulturen sind durch einen Forstinspektor zu überwachen und in einem
eigenen Buche in Evidenz zu halten.

5 . Im heurigen Jahre sind in jedem der beiden Pflanzengärten 400 Quadratklftr . mit den im
Kulturplan bezeichnten Samengattuugen (Weiß - und Schwarzsöhren , Akazien , Rüsten , Eschen
und Eichen ) zu bebauen , und die Bepflanzung der geeigneten Blässen mit den vorhandenen
Setzlingen durchzuführen.

6 . Die Ebersdorfer -Wirthschaftskommifsion wird beauftragt , eine geeignete Persönlichkeit in
Vorschlag zu bringen , welcher die Oberaufsicht über die zur Fondsherrschaft gehörigen Forste

gegen ein jährliches Honorar provisorisch übertragen wird.

(Wiener Verbindungsbahn .)  Die Konsensertheiluug für die Umlegung der Wr.
Verbindungsbahn  in der Strecke vom Staatsbahnhofe bis zum Matzleinsdorfer
Fracht enbahnhofe  wurde vom Gemeinderathe am 11 . Jänner 1872 zur Kenutniß genommen
und bezüglich der Strecke zwischen dem Staatsbahnhofe und dem Kanalhafen wurde ein Protest an
das k. k. Handelsministerium zu richten beschlossen , damit nicht ohne Einwilligung der Gemeinde
Wien , ohne daß sie einen Plan gesehen , eine Entscheidung getroffen werde.

(Ueberschwemmungsvorkehrungen .) Die von der k. k. Polizei -Direkzion beabsichtigte
Herstellung einer telegraphischen Verbindung  zwischen den k. k. Polizei - Kommissa¬
riaten in den Ue bersch wemmungs bezirken und den Rettungshäusern  im Falle einer
Ueberschwemmung zur Erzielung eiuer möglichst raschen Verständigung in der Art , daß die Leitung
am Tage effektuirt , an städtischen Gebäuden ( zumeist Schulhäusern ) angebracht und nach dem Auf¬
hören des Bedarfes der frühere Zustand wieder ohne jede Auslage für die Kommune hergestellt
wird , wurde vom Gemeinderathe am 11 . Jänner 1872 nach dem Magistraisautrage genehmigt.

(Auflösung der Gewölbwache .) In der Sitzung vom 11 . Jäuner 1872 hielt der
Gemeinderath an seinem bereits prinzipiell gefaßten Beschlüsse , mit welchem er sich für die Auflö¬
sung der Gewölbwache  ausgesprochen Hut, fest , erklärte sich jedoch in Uebereinstimmung mit
dem Ausspruche der u . ö. Handels - und Gewerbekammer damit einverstanden , daß mit Rücksicht

2 *
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auf die im Jahre 1873 stattfindende Weltausstellung  die Auslastung der Gewölbwache erst
Ende des Jahres 1873 erfolge . Bis dahin hat es bei dem Gemeinderaths - Beschlüsse , vermöge
welchem vom genehmigten Stande der k. k. Sicherheitswache per 2700 Mann um 50 Mann weni¬
ger , also nur 2650 Mann ausgestellt werden dürfen , sein Verbleiben.

(Badeanstalten .)  Die Verhandlung wegen Situirung der Badeanstalten  am linken
Ufer des neuen Durchstichs mit einem Fastungsraume von 6000 Klafter pro 1872 und 1873,
wobei das Kommunalfreibad vorläufig auf seinem dermaligen Platze verbleiben kann , wurde vom
Gemeinderathe am 11 . Jänner 1872 genehmigt , das Ansuchen der Inhaber des Koufs ' schen  Ba¬
des um Belastung ihres Bades auf der gegenwärtigen Stelle aber als nicht erfüllbar abgewieseu.

(Verwendung der arsenikhaltigen grünen Farben .) Die Wiener Zeitung vom
4 . Jänner 1872 enthält in ihrem nichtamtlichen Theile folgende Mittheilung.

Das Ministerium des Innern ist auf den vom n . ö. Landessanitätsrath gestellten An¬
trag betreffend die Erwirkung des Verbots im Gesetzgebungswege , die arsenhaltigen grünen
Farben nicht andres als zum Oelanstrich zu verwenden , dermalen mit Hinblick darauf nicht
eingegangen , daß die Fixirung eines solchen Verbotes dem Polizeistrafgesetze um so mehr Vor¬
behalten bleiben müsse , als die Verhandlungen zur Feststellung eines Entwurfes desselben sich
in bestem Zuge befinden . Da aber selbst bei dem Bestehen eines solchen Verbotes eine Schä¬
digung der Gesundheit durch Verbrennen von mit arsenhaltigen grünen Oelfarben gefärbten
Abfällen nicht vermieden werden könnte und da überdies die Industrie vielerlei Gegenstände dieser
Art , welche bei unvorsichtiger Verwendung der Gesundheit nachtheilig werden können , in den Ver¬
kehr bringt , so empfiehlt das k. k. Ministerium des Innern für jene Fälle , für welche die Mini-
sterialverordnung vom 1 . Mai 1866 nicht hinreicht , den Weg der Belehrung.

Diese Belehrung wird überall dort am Platze sein , wo das Vorkommen und die übliche
Art der Verwendung von Gegenständen , welche mit arsenhaltigen grünen Farben gefärbt sein
können (wie Papiere , Lampenschirme , Briefcouverts , Oblaten , Siegellack , Paraffin - und Wachs¬
kerzen , Toiletteartikel rc . rc.) besondere Aufmerksamkeit verdient ."

(Katecheten der Volks - und Bürgerschulen .) Die Wiener -Zeitung v . 5 . Jänner
1872 bringt in ihrem nichtamtlichen Theile folgende Erläuterung des Ministerial -Erlastes vom
9 . Dezember 1871 : . . m ^

„Die von einer Landcsschulbehörde gestellte Anfrage : , ,ob die eigenS für eme Volks - oder
Bürgerschule anzustellenden Katecheten in Bezug aus Gehalt , PensivuSrecht und Quinquennalzu-
lagen als Lehrer zu behandeln sind oder nicht " , wurde mit Erlaß des Ministeriums für Cultus
und Unterricht vom 9 . Dezember 1871 , wie folgt , erledigt : „ Die Anfrage findet ihre Beant¬
wortung in dem Ministerialerlasse vom 21 . Juni ( 11 . September ) 1871 , wodurch die Be¬
sorgung des Religionsunterrichtes an den öffentlichen Volks - und Bürgerschulen so wie die Be¬
streitung des bezüglichen Kostenaufwandes bis zu einer allfälligen Regelung dieses Gegenstan¬
des durch die Gesetzgebung normirt worden ist . "

- Dieser Ministerialerlaß geht einerseits von der begründeten Voraussetzung aus , daß die
Landesgesetze über die Rechtsverhältnisse der Volksschullehrer wegen der besonders normirten
Besorgung des Religionsunterrichtes und des nach den Einrichtungen der Schulen verschiedenen
Umfangs der Dienstverpslichtungen der Religionslehrer die Stellung und die Bezüge der Lehrer
nicht bestimmten , hält es jedoch anderseits wieder im Grundsätze fest , daß Religionslehrer,
welche von den staatlichen Schulbehörden auf systemisirten Dienstposten angestellt werden , noth-
wendig den betreffenden Lehrkörpern als ordentliche Mitglieder angehören müssen und darum
auch an den gesetzlichen Rechten der weltlichen Lehrer Theil zu nehmen haben.

Wenn daher durch den citirten Ministerialerlaß die Systemisirung eigener Reugwnsleh-
rerstellen , so wie die fallweise Festsetzung der Bezüge dieser Dienststellen den Landesschulbehor-
den nach Anhörung der Bezirksschulbehörde und nach Einvernehmen der betreffenden consessio-
nellen Oberhörde übertragen wurde , so erfolgte diese Anordnung vorwiegend aus dem Grunde,
weil das Ausmaß der Besoldungen nicht ohne Rücksicht auf den Umfang der Lehrerverpfllch-
tunqen je nach der Organisation der einzelnen Schulen bestimmt werden kann , und liegt es
folgerecht nur in der eigenen , vorstehend erwähnten Kompetenz der Landesschulbehorben , von
Fall zu Fall auch den Bezug von Quinquennalzulagen sestzusetzen , während das Pensionsrecht
solcher Religionslehrer nach Maßgabe der festgesetzten Aktivitätsbezüge im Smne des Landes¬
gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Lehrer durchaus keinem Zweifel unterliegt . "

Redigirt und herausgegeben vom Magistrate . — Wien , gedruckt bei Carl Gerold s Sohn.
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